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Kerngebiete                                  

Objektname 031-MK 19

Flaeche 432.69 qm

Geschossflaechenzahl (Hoechstmass)           2.2
Grundflaechenzahl                            1.0
Zahl der Vollgeschosse (Hoechstgrenze)        3 Vollgeschosse
Bauweise      (o, g, a)                      geschlossen

- Textliche Festsetzungen Nr. 1a, 2

Kerngebiete                                  

Objektname 031-MK 18

Flaeche 223.91 qm

Geschossflaechenzahl (Hoechstmass)           2.2
Grundflaechenzahl                            1.0
Zahl der Vollgeschosse (Hoechstgrenze)        2 Vollgeschosse
Bauweise      (o, g, a)                      geschlossen

- Textliche Festsetzungen Nr. 1a, 2

Kerngebiete                                  

Objektname 031-MK 16

Flaeche 156.71 qm

Geschossflaechenzahl (Hoechstmass)           2.2
Grundflaechenzahl                            1.0
Zahl der Vollgeschosse (Hoechstgrenze)        1 Vollgeschoss
Bauweise      (o, g, a)                      geschlossen

- Textliche Festsetzungen Nr. 1a, 2

Kerngebiete                                  

Objektname 031-MK 17

Flaeche 551.03 qm

Geschossflaechenzahl (Hoechstmass)           2.2
Grundflaechenzahl                            1.0
Zahl der Vollgeschosse (Hoechstgrenze)        4 Vollgeschosse
Bauweise      (o, g, a)                      geschlossen

- Textliche Festsetzungen Nr. 1a, 2

Sondergebiet                                 

Objektname 031-SO-Kombiprojekt

Flaeche 6424.40 qm

Geschossflaechenzahl (Hoechstmass)           3.7
Grundflaechenzahl                            1.0
Hoehe baul. Anlagen (Hoechstgrenze)          68.2 m
- Bezugspunkt (z.B. NN, Gehweg)              NN
Bauweise      (o, g, a)                      abweichend

- Textliche Festsetzungen Nr. 3, 4a, 5, 6, 7

Kerngebiete                                  

Objektname 031-MK 20

Flaeche 539.43 qm

Geschossflaechenzahl (Hoechstmass)           4.0
Grundflaechenzahl                            1.0
Hoehe baul. Anlagen (Hoechstgrenze)          68.2 m
- Bezugspunkt (z.B. NN, Gehweg)              NN
Bauweise      (o, g, a)                      abweichend

- Textliche Festsetzungen Nr. 1b, 2, 4b, 5, 6, 7
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FESTSETZUNGEN NACH DEM BAUGESETZBUCH (BauGB)
UND NACH DER BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BauNVO)

Versorgungsflächen und Flächen für die Abfallentsorgung und Abwasser-
beseitigung sowie für Ablagerungen
(§9 Abs.1 Nr.12 und 14 BauGB)

Versorgungsfläche

T Trafostation

U Umspannwerk

 Gas

P Pumpwerk

F Abwasser

Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern
und Bindungen für Bepflanzungen
(§9 Abs.1 Nr.25a und 25b BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
gen

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern

Anpflanzung Bäume

Anpflanzung Sträucher

Anpflanzung sonstige Bepflanzungen

Erhaltung Bäume

Erhaltung Sträucher

Erhaltung sonstige Bepflanzungen

Grünflächen
(§9 Abs.1 Nr.15 und 20 BauGB)

OG Öffentliche Grünfläche

PG Private Grünfläche

Parkanlage

Friedhof

Dauerkleingartenanlage

Sportplatz

Spielplatz
A - Bereich für alle Altersstufen (auch Erwachsene)
B - Bereich vorzugsweise für schulpflichtige Kinder
C - Bereich für Kleinkinder und jüngere Schulkinder
Ausgenommen sind Robinson-, Abenteuerspiel- und Bolzplätze

Verkehrsgrün

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft

Flächen für die Landwirtschaft und Wald
(§9 Abs.1 Nr.18 BauGB)

Fläche für die Landwirtschaft

Wald

Fläche für die Landwirtschaft und Wald

Sonstige Festsetzungen

Mit Geh-,Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
(§9 Abs.1 Nr.21 BauGB)

Mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Flächen zugunsten der Anlieger
(§9 Abs.1 Nr.21 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätzen, Garagen und Gemeinschaftsanlagen
(§9 Abs.1 Nr.21 BauGB)

St Stellplätze (§9 Abs.1 Nr.4 BauGB)

Ga Garagen (§9 Abs.1 Nr.4 BauGB)

GSt Gemeinschaftsstellplätze (§9 Abs.1 Nr.22 BauGB)

GGa Gemeinschaftsgaragen (§9 Abs.1 Nr.22 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§9 Abs.7 BauGB)

Grenze des Änderungsbereiches

Baugebietsgrenze und Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Umgrenzung der Flächen für die Regelung des Wasserabflusses (§9 Abs.1 Nr.16 BauGB)

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefärdenden Stoffen belastet sind
(§9 Abs.5 Nr.3 BauGB)

Abbruch von Gebäuden

Festsetzungen auf der Grundlage der Landesbauordnung (BauO NRW)
(§9 Abs. 4 BauGB i.V.m. §86 Abs.1 und Abs.4 der Bauordnung für das Land NRW)

FD Flachdach

Firstrichtung

SD Satteldach

WD Walmdach

PD Pultdach

min z.B.38 Grad = Dachneigung

Die festgesetzen Dachformen beziehen sich nicht auf Nebenanlagen im Sinne von §14
BauNVO und Garagen.

Kennzeichnungen
(§9 Abs.5 Nr.1 und 2 BauGB)

Umgrenzung von Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen oder gegen
äußere Einwirkungen oder bei denen bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten 
erforderlich sind
Umgrenzung der Flächen, unter denen der Bergbau umgeht oder die für den Abbau von Mine-
ralien bestimmt sind

Nachrichtliche Übernahmen
(§9 Abs.6 und §172 Abs.1 BauGB)

E Umgrenzung von Erhaltungsbereichen

D Umgrenzung von Gesamtanlagen (Ensembles), die dem Denkmalschutz unterliegen

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechts

Umgrenzung der Flächen für wasserrechtliche Festsetzungen
(§9 Abs.1 Nr.16 BauGB)

Sanierungsgebietsgrenze / Umlegungsgebietsgrenze

Satzung der Stadt Lünen zum Schutz des Baumbestandes vom 04.03.1986

-------------------

Textliche Festsetzungen

Art und Maß der baulichen Nutzung
gemäß § 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB

1a. In den Kerngebieten MK 16 bis MK 19 sind gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 1 Abs. 7 BauNVO Wohnungen
ab dem 1. Obergeschoss zulässig.

1b. In dem Kerngebiet MK 20 sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO Wohnungen ausgeschlossen.

2. In den Kerngebieten MK 16 bis MK 20 sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO Vergnügungsstätten ausgeschlos-
sen.

3. In dem Sondergebiet SO-Kombiprojekt ist gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO ein Lichtspielhaus mit 1.000 Plätzen
einschließlich der notwendigen Nebennutzungen zulässig. Im Erdgeschoss ist gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO
großflächiger Einzelhandel ("technisches Warenhaus") zulässig. Die Sortimentsabgrenzung nach der Klassi-
fikation der Wirtschaftszweige Ausgabe 1993- ist Bestandteil der Begründung. Die Verkaufsfläche darf eine 
Größe von 3.000 qm nicht überschreiten. Zusätzlich sind Büro- und Dienstleistungsnutzungen einschl. Ga-
stronomie zulässig.

4a. In dem Sondergebiet SO-Kombiprojekt ist auf der Nord- und Südseite der überbaubaren Grundstücksfläche
jeweils eine zurückgesetzte Baugrenze für das Erdgeschoss festgesetzt, um ein Luftgeschoss (Nordseite)
bzw  einen Arkadengang (Südseite) sicherzustellen.

4b. In dem Kerngebiet MK 20 ist auf der Südseite der überbaubaren Grundstücksfläche eine zurückgesetzte Bau-
grenze für das Erdgeschoss festgesetzt, um einen Arkadengang sicherzustellen.

Bauweise
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

5. Als abweichende Bauweise gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO wird im Sondergebiet SO-Kombiprojekt und in dem 
Kerngebiet MK 20 festgesetzt, dass innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche auch Gebäude über
50,00  m Länge mit seitlichem Grenzabstand zugelassen sind.

Höhenlage der baulichen Anlagen
gemäß § 9 Abs. 2 BauGB

6. Im Sondergebiet SO-Kombiprojekt und in dem Kerngebiet MK 20 wird die Höhe baulicher Anlagen mit ma-
ximal 68,20 m über NN festgesetzt.

Flächen für Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 22 BauGB

7. Im Sondergebiet SO-Kombiprojekt und in dem Kerngebiet MK 20 sind gem. § 12 Abs. 5 BauNVO ab dem
1.OG in den Abmessungen des bestehenden Parkhauses Gemeinschaftseinstellplätze auf vier Ebenen für
den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans festgesetzt.

8a. Den Baugrundstücken im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Flächenanteile an der Ge-
meinschaftsanlage im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB (Parkhaus) gemäß § 21a Abs. 2 BauNVO hinzu-
zurechnen.

8b. Die Gemeinschaftstellplätze A an der Straße Im Hagen sind dem Grundstück Lange Straße 3 - 5 zugeord-
net. Die Gemeinschaftsstellpätze B an der Straße Im Hagen sind dem Gemeinbedarfsgrundstück (Rathaus)
zugeordnet.

Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind und ihre Nutzung
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB

9. Die Flächen dienen als Vorbehaltstreifen nach Maßgabe des Lippeverbandes dem Hochwasserschutz.

Grünflächen
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15, Nr. 20 und Nr. 25a BauGB sind gemäß § 1a Abs. 2 Nr. 2 BauGB zugleich Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen (im Sinne des BNatSchG)

10.  Die im Änderungsbereich liegenden öffentlichen Grünflächen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 und § 9 Abs.1 Nr.20
BauGB  sowie Begrünungs- und Gestaltungsmaßnahmen auf den privaten Grundstücken sind gemäß § 9
Abs  1 Nr. 25a BauGB mit den Festsetzungen der Grünordnung abzustimmen. Pflanzungen sind gemäß
dem  landschaftspflegerischen Begleitplan vorzunehmen.

11. Für die Realisierung der Begrünungs- und Gestaltungsmaßnahmen wird gemäß § 178 BauGB eine Frist
von einem halben Jahr nach Baufertigstellung (Schlußabnahme) festgesetzt.

12. Bereits gepflanzte bzw. neuzupflanzende Bäume und Sträucher sind gemäß § 9 Abs.1 Nr. 25b BauGB zu
erhalten. Ausgefallene Bäume und Sträucher sind nachzupflanzen. Die Qualität der Nachpflanzungen hat
den Festsetzungen der Grünordnung zu entsprechen.

Festsetzungen Grünordnung

(zu den textlichen Festsetzungen Nr. 10,11,12)

Allgemeines für alle Baumneupflanzungen Neuzupflanzende Bäume sollen, wenn nicht anders angegeben,
hoch- stämmig und drei- bis viermal verpflanzt sein mit einem Stammumfang von mindestens 18 - 20 cm.

Öffentliche Grünflächen / Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und  Landschaft

A1 Baumpflanzungen
Entlang der Erschließungsachse Marktplatz  Lippedeich ist eine Baumreihe zu pflanzen. Zu verwendende
Baumarten sind z.B.: Acer platanoides in Sorten (Spitzahorn, 3 x v. H., o.B., 18/20), Acer pseudoplatanus
(Bergahorn, 3 x v. H., o.B., 18/20), Aesculus hippocastanum (Kastanie, 3 x v. H., o.B.,18/20), Carpinus betu-
lus (Hainbuche, 3 x v. H., o.B.,18/20), Fraxinus excelsior in Sorten (Esche, H., 3 x v., o.B., 18/20), Quercus 
robur (Stieleiche, 3 x v H., o.B., 18/20).

A2 Begleitende Strauchpflanzungen
Zu verwendende landschaftsgerechte Straucharten sind: Corylus avellana (Hasel, v. Str., o.B., 60/100), Cra-
taegus monogyna (Eingr. Weissdorn, v. Str., o.B., 60/100), Crataegus laevigata (Zweigr. Weissdorn, v. Str.,
o.B.  60/100), Prunus spinosa (Schlehe, v. Str., o.B., 60/100), Viburnum opulus (Wasserschneeball, v. Str.,
o.B., 60/100), Salix caprea (Sal-Weide, v. Str., o.B., 60/100), Salix cinerea (Grau-Weide, v. Str., o.B., 60/100).

Öffentliche Grünflächen
B3 Begrünung der gebäudenahen Flächen

Bei den öffentlichen Grünflächen handelt es sich um Bereiche vor dem geplanten Gebäude, bzw. im Bereich
der  Rampe. Diese Bereiche sind mit Bodendeckern (4-8 Pflanzen pro qm je nach Art) zu bepflanzen, z.B. 
Hedera helix (Efeu, 2 x v. Bü., m TB. 30/40), Potentilla fruticosa (Fingerstrauch in Sorten, 2 x v. Str., m. TB.,
30/40), Rosa rugosa (Kartoffelrose in Sorten, v. Str. o. B., 60/100), Spirea x bumalda (Sommerspiere in Sor-
ten, v. Str., o. B., 30/40), Spirea japonica (Zwerg-Spiere in Sorten, 2 x v. Str., m. TB., 20/30).
Zusätzlich ist je 25 qm ein solitäres Gehölz zu pflanzen. Als solitäre Ziersträucher sind zu verwenden z.B.: 
Amelanchier lamarckii (Kupfer-Felsenbirne),Cornus mas (Kornelkirsche), Crataegus prunifolia (Pflaumenbl.
Weißdorn), Malus "Hillieri" (Zierapfel), Spiraea vanhouttei (Pracht-Spiere), Spiraea arguta (Schnee-Spiere),
Taxus baccata (Gewöhnliche Eibe), Strauchrosen in Sorten. Die Begrünungen sind fachgerecht zu pflegen
und dauerhaft zu erhalten.

B4 Fassadenbegrünung
Entlang der Ostfassade und im Bereich der Zufahrtsrampe zum Parkhaus sind punktuelle Fassadenbegrü-
nungen vorgesehen (Pflanzabstand 1 m). Folgende Arten sind je nach Gebäudeexposition zu verwenden:
(Sol.  3  4 x v., 150 - 250 cm): Aristolochia durior (Pfeifenwinde), Clematis montana "Rubensi" (Waldrebe),
Hedera helix (Efeu), Lonicera henryi (Immergrünes Geißblatt), Parthenocissus tricuspidata "Veitchii" (Wilder
Wein), Wisteria sinensis (Blauregen).

Öffentliche Verkehrsflächen
C5 Stellplatzanlagen

In der Stellplatzanlage Im Hagen ist je drei Stellplätze ein Einzelbaum zu pflanzen. In der Stellplatzanlage
an  der Ostseite des Rathauses sind drei Einzelbäume (Hochstämme) zu pflanzen. Zu verwendende Baumar-
ten sind z.B.: Acer platanoides (Spitzahorn in Sorten, H., 3 x v. m. DB., 18/20), Acer pseudoplatanus (Bergahorn,
H., 3 x v. m.DB., 18/20), Carpinus betulus (Hainbuche, H., 3 x v. m.DB., 18/20), Fraxinus excelsior (Esche in 
Sorten, H., 3 x v. m.DB., 18/20).

C6 Straßenbegleitgrün
Entlang der Straße Im Hagen ist auf der Südseite eine Baumreihe zu pflanzen. Zu verwendende Baumarten
sind  z.B.: Acer platanoides in Sorten (Spitzahorn, 3 x v. H., o.B., 18/20), Acer pseudoplatanus (Bergahorn,
3  x v. H., o.B., 18/20), Aesculus hippocastanum (Kastanie, 3 x v. H., o.B.,18/20), Carpinus betulus (Hainbu-
che, 3 x v. H., o.B.,18/20), Fraxinus excelsior in Sorten (Esche, H., 3 x v., o.B., 18/20), Quercus robur (Stielei-
che, 3 x v H., o.B., 18/20).

Hinweise

1. Entdeckungen kulturgeschichtlicher Bodenfunde (z.B. Mauern, Gräben, Einzelfunde, aber auch Verfärbun-
gen der natürlichen Bodenbeschaffenheit, die auf derartige Funde hinweisen) sind der Stadt Lünen
Untere Denkmalbehörde- oder dem Museum für Archäologie Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Ol-
pe unverzüglich anzuzeigen. Die Entdeckungsstätte ist mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand
zu belassen.

2. Werden bei den Bauarbeiten Boden- oder Grundwasserbeeinträchtigungen angetroffen, und/oder geruchli-
che Auffälligkeiten festgestellt, sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen und der Fachbereich Natur und 
Umwelt der Kreisverwaltung Unna ist zu informieren. Über das weitere Vorgehen entscheidet der Fachbe-
reich Natur und Umwelt der Kreisverwaltung Unna.

3. Das Plangebiet kann bergbaulichen Einwirkungen unterliegen. Die Bauherren sind gehalten, im Zuge der
Planung zwecks evtl. notwendig werdender Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen (§ 11 BBergG) mit
der DSK Deutsche Steinkohle AG, 44620 Herne, Kontakt aufzunehmen.

Rechtsgrundlagen

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt nach den Vorschriften

- des Baugesetzbuches (BauGB) vom 08.12.1986 (BGBl. I S. 2253), in der Neufassung vom
27.08.1997 (BGBl. I S. 2141, 1998 I S. 137),

- der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Neufassung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen und der Auswei-
sung und Bereitstellung von Wohnbauland vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466),

- der Planzeichenverordnung vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58).

Festsetzungen nach Landesrecht (§ 9 (4) BauGB) basieren auf der Bauordnung für das Land Nord-
rhein - Westfalen (BauO NW) vom 07.03.1995 (GV NW S. 218, ber. S. 982), geändert durch Ge-
setz vom 24.10.1998 (GV NW S. 687), geändert durch Gesetz vom 09.11.1999 (GV NRW S. 622),
in Kraft getreten am 01.6.2000.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Um-
welt hat am __________ gemäß § 2 BauGB die
Änderung des Bebauungsplanes beschlossen.
(Niederschrift Nr. ______)
Lünen, __________

Der Bürgermeister
i.V.

Beigeordneter

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
hat am __________ gemäß § 3 (2) BauGB die 
öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes be-
schlossen.
(Niederschrift Nr. ______)
Lünen, __________

Der Bürgermeister
i.V.

Beigeordneter

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit der Be-
gründung hat in der Zeit vom __________
bis __________ gemäß § 3 (2) BauGB einsch-
ließlich öffentlich ausgelegen.

Lünen, __________

Sachbearbeiter/in

Der Rat der Stadt Lünen hat am __________
gemäß  § 10 BauGB diesen Bebauungsplan als
Satzung beschlossen.

Lünen, __________

Bürgermeister Ratsherr/frau Schriftführer/in

Der Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB
vom  __________ ist am __________ ortsüblich
bekannt gemacht worden.

Lünen, __________

Bürgermeister

Die Planunterlage entspricht den Anforderungen
des § 1 der Planzeichenverordnung vom 18.12.1990
(BGBl. I Nr. 3).

Lünen, __________

Abteilung Vermessung

Städt. Verm.Rat

Stand: 28.03.2001

Rechtskraft, __________

FESTSETZUNGEN NACH DEM BAUGESETZBUCH (BauGB)
UND NACH DER BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BauNVO)

Art der baulichen Nutzung
(§9 Abs.1 Nr.1 BauGB sowie §2-§11 BauNVO)

WS Kleinsiedlungsgebiet

WR Reines Wohngebiet

WA Allgemeines Wohngebiet

WB Besonderes Wohngebiet

MD Dorfgebiet

MI Mischgebiet

MK Kerngebiet

GE Gewerbegebiet

GI Industriegebiet

SO Sondergebiet

Maß der baulichen Nutzung
(§9 Abs.1 Nr.1 BauGB sowie §16 bis §21a BauNVO)

0.4 Grundflächenzahl (GRZ) - §19 BauNVO

(1.0) Erhöhte GRZ nach §17 Abs.2 BauNVO

0.8 Geschossflächenzahl (GFZ) - §20 BauNVO

3.0 Baumassenzahl (BMZ) - §21 BauNVO

III Höchstgrenze der Zahl der Vollgeschosse

III Zwingend vorgeschriebene Zahl der Vollgeschosse

III-V Mindest- und Höchstgrenze der Zahl der Vollgeschosse

FH  m über ???Höchstgrenze der Firsthöhe

TH  m über ???Höchstgrenze der Traufhöhe
Die Traufe wird bestimmt durch die Schnittlinien der Außenflächen der Umfassungswand mit
der  Dachfläche.

Maximale Höhe baulicher Anlagen über NN

Bauweise,Baulinie-Baugrenze
(§9 Abs.1 Nr.2 BauGB sowie §22 und §23 BauNVO)

o Offene Bauweise

E Nur Einzelhäuser zulässig

D Nur Doppelhäuser zulässig

H Nur Hausgruppen zulässig

ED Nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

DH Nur Doppelhäuser und Hausgruppen zulässig

g Geschlossene Bauweise

g Geschlossene Bauweise mit der Abweichung, dass an den Enden von Gebäudezeilen seitlicher
Grenzabstand einzuhalten ist

a Abweichende Bauweise

Baulinie

Baugrenze

Bauliche Anlagen und Einrichtungen für den Gemeinbedarf
(§9 Abs.1 Nr.5 BauGB)

Fläche für den Gemeinbedarf

Schule

Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Post

Feuerwehr

Gesundheitlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Kultur Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

G Gemeindebehörde

Flächen für Aufschüttungen und Schutzflächen sowie Schutzanlagen
(§9 Abs.1 Nr.10, 17 und 24 BauGB)

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes

Umgrenzung von Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind
Umgrenzung der von der Bebauung freizuhaltenden Schutzflächen

Fläche für Aufschüttungen

Verkehrsflächen
(§9 Abs.1 Nr.4 und 11 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie, Begrenzung sonstiger Verkehrsflächen

Straßenverkehrsfläche

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

R Radweg

F Fußweg

FR Fuß- und Radweg

W Wohnweg

Parkfläche (öffentlich)

Fußgängerbereich (Marktplatz)

Einfahrt

Einfahrtsbereich

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Fahrbahnbegrenzung

Stadt Lünen

. Ausfertigung

Bebauungsplan
Lünen Nr. 31

Innenstadt-
Marktplatz

5. Änderung

Der Bebauungsplan besteht aus diesem Blatt.

Zu diesem Bebauungsplan gehört die Begründung
vom 28.03.2001.

Maßstab 1:500
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